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Ordensstandes‘‘ auf, bietet die auch ine ‚‚Auswahl VOonNn neueren BioO-
graphien bedeutender Persönlichkeiten des Laienstandes‘‘. Als biographisch-
bibliographisches Hilfsmittel verdient S1e das iInteresse einer Zeitschrift TÜr
benediktinische Ordensgeschichte. Ihre Brauchbarkeit ware Urc eine
einheitliche Zweckbestimmung erhöht worden. Forscher, Bibliothekare
und Buchhändler verlangen VO Bibliographien Vollständigkeit, ‚„„Bücher-
freunde‘‘ lıeben mehr eine kritische Auslese Or aber will beiden nter-
essengruppen zugleic dienen. es iehlen der nNıc etwa DIoß unDbDe-
deutende Broschüren, sondern uch issenschaftlıche rbeiten, auft die
selbst ine kritische Auswahl kaum verzichten dürifte Methodisches Auft-
suchen der Literatur empfindliche Lücken leicht verhute Umge-

wurden der Vollständigkeit ulı1ıebe er aufgenommen, die nN1ıC in
jedermanns an ASsSCH. Ferner die Schriften auf, die mit Lebens-
bildern reCc wenig tun aben, wIıe Gebetbücher, Predigten und geistes-
geschichtliche Spezialuntersuchungen. Bis auftf wenige Ungenauigkeiten
sind die Angaben zuverlässig; Del den Stichworten waären ZUTr leichteren
Orientierung kurze biographische aten VON Nutzen, hingegen manche
Beifügung entbehrlich
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D)as etymologische Lexikon deutscher und fremdländischer Ortsnamen
rei sich, Was seinen sprachwissenschaftlichen Wert etrı  9 ebenbürtig den
anderen als gut Dbekannten sprachlichen Büchern des Dümmlerschen erlages

Es unterrichte klar un richtig über die dem Nichtifachmann Oft schwer
verständliche Wortbedeutung zahlreicher Ortsnamen und ird darum aut
die freun  1C. uinahme unseIer ortskundlich interessierten Zeit rechnen
dürien Daß den Erdkundeunterrich beiruchten wird, darf angeNOMMEN
werden. Für den Historiker wird 6S dagegen weniger brauchbar se1n, weil die
Anzahl der ZUr Erklärung gekommenen Namen doch viel napp ist Die
deutschen amen vollends sSind gegenüber den ausländischen entschieden
stiefmütterlich behandelt worden; denn auDber den eigentlichen Städten
Deutschlands wurden LU verhältnismäßig wenige eutsche rte unter-
SuC. auch wenn Ss1e in der Geschichte der Heimatkultur eine noch große

en Klöster findet mMan kaum vereinzelt un doch ware der eutschegespielt en Namenerklärungen E der zahlreichen bedeut-

enutzer des eX1kons aiur vielleicht dankbarer als TUr die Übersetzung
VOoNn n1icC. wenigen ausländischen UOrtsnamen, die TOTZ ihrer eichen Berück-
sichtigung doch MNUr in beschränktem MaDße angeführt werden konnten
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FKs ISt den ‚„„Studien und Mitteilungen‘‘ ine wil  ommene Dankesgelegen-

heit auf das wertvolle uch eines Mannes hinzuweisen, der als Hochschul-
lehrer viele Benediktiner in das philologische Fachstudium eingeführt
hat un dessen IruC  arer el seit vielen Jahren HIC zuletzt gerade der
oft nichts weniger als dankbaren Literatur des irühen Mönchtums un der
erfolgreichen Erforschung des ange und vielfältig verkannten Önchs-
ateıns gehört hat Der stattliche, buchtechnisch adellos redigierte und mit
sorgfältigen Registern versehene and faßt autfs dankbayste eil der
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bisher in en möglichen Zeitschriften zerstreuten philologischen uTfsätze,
Buchbesprechungen un kritischen Abhandlungen des unermüdlichen Ver-
fassers inen. Stofflich Sind diese rDeıten dem Studiengebiet des
Autors entsprechend in erster Linie der christlichen Tunzei gewidmet,
eichen aber auch noch DIsS tief 1ın das VOIN benediktinischen Onchtium De-
fruchtete Mi  elalter heran un rechtfertigen ine Anzeige in unserer e1it-
chrıft In der Fachbibliothek uUunNnseTer Benediktinergymnasien gebührt den
‚„„Beiträgen‘‘ ein selbstverständlicher atz
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Der erste Anblick dieses Werkes 1St in doppelter 1NSIC ein etwas
ungewohnter: die Breite des Formats findet iNan sonst äufiger Del Musı-
kalıen; S1Ee erscheint aber hier gerechtfertigt )hünad die Maßverhältnisse
der im Lichtdruck wiedergegebenen andschrı |Die änge des hier nıC.
wiedergegebenen Sanzen Titels dagegen gemahnt etwas die lıterarıschen
epflogenheiten der guten en Barockzeit und könnte wohl eine
Vorrede ersetzen. as ganze Titelblatt 1ISt ohl gedacht als Gedenktafe der
Jahrhundertfeier der bersiedlung der Universitä VO andshu nach Mün-
chen un als Ehrentafel sämtlıcher Wohltäter, die das Erscheinen dieser VOT-
1C ausgestatteten Veröffentlichung überhaupt ermöglichten. Die Be-
arbeitung selbst 1St Von seltener, bel dem bekannten kKechtshistoriker aller-
ings gewohnter Gediegenheit. urz nach der Veröffentlichung Beyerles
und noch 1m selben a  C erschien die ALeX Baiwariorum:““ auch in den
onumenta Germanılae, TrTeilic m1T 9 NUur Urc die Ungunst der Zeiten
erklärlicher Verspätung, denn die Vorrede des Bearbeiters TNS N:a Schwind
ist Dereits datiert VO Oktober 1915, und noch ehe das Werk die Öffent-
16  el erblickte, WAarT Uurc die Forschungen Von Bruno rusch und KOn-
rad Beyerle in wichtigen Punkten bereits überholt, aber n1ıC überflüssig
gemacht; Mr Schwind und Beyerle ergäanzen sich gegenseitig in manchen Fragen.

Der VON Beyerle veröffentlichte eX Ingolstadiensis der Münchener
Universitätsbibliothek, die äalteste bisher ekannte unter den noch erhaltenen
Handschriften der LeX Baiwariorum, entstand wohl nicht VOT 1010 und
stammt Adus dem Besitze des Geheimsekretärs elIms und Maximilians 1
Von Bayern, Christoph Gewold (1556—1620), dem bekanntlic auch die Tür
NseTrTe Ordensgeschichte bedeutsame Metropolis Salisburgensis des Wigu-
aus un ine das Dreifache vermehrte Neuausgabe verdankte

Entstanden 1St die Lex Baiuvarıorum nach Beyerle mit größter Wahr-
scheinlichkeit zwischen 730 und 744 als Rechtskompilation Tür den Bayern-
stamm 1m Dienste der fränkischen Politik un der iırche, nNnıC als reines,
altbayerisches Volksrecht, und, TOTtZ Prolog und Textgestalt, auch n1ıC

Ihre Vollendung fand S1e unter Beiziehungals fränkisches Königsgesetz.
bayerischer Rechtskundiger ( Judices) 800| herzoglichen oie Regensburg,
ihren rsprun: dagegen glaubt Beyerle 1m Kloster Niederaltaich* ent-

In dem VO Verke  samt des Reichspostministeriums, t. München, 925
herausgegebenen Ortsverzeichnis VOIIN ayern lıest INa  - ZWarTr Ober- und Niederalteich,
entsprechend der lateinischen Ortsbezeic!  ung Quercus superior DZw. inferior, ber

der onau ableitet un  C entsprechend schreibt; ric  igsten waäare die Schrei  ormBeyerle hat vollkommen rel WEeNN 65 den Namen VOIN Altaich Altwasser

Altach, verwandt mit Aachen und dem lateinischen Altahense (monasterium). Ähn-
ich ist uch der Name orreum für yl Aau>s der Schreibweise cheuern.
entstanden.


